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- Spezialisiert auf Sportrecht und Private Clients

- Schwerpunkt Fussballbereich: Spieler, Agenturen, Sportverbände, beratend und 
prozessual (Schiedsgerichte und ordentliche Gerichte)

- Juristische Ausbildung in der Schweiz (Universität Bern), USA (Northwestern 
University of Chicago) und Spanien (IE University, Madrid)

- Anwaltsprüfung im Aargau

Thomas Hochstrasser
Partner
thomas.hochstrasser@nkf.ch
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- Präsident und grösster Aktionär FCB

- FCA, FCB (5-mal CH Meister, CL League), Borussia Mönchengladbach, YB, 
Nationalmannschaft 

- Aufbau Spieleragentur

- Unternehmer, Aufbau diverser Start-ups

- Einstieg beim FCB im September 2019 als Minderheitsaktionär

- Im Mai 2021 Übernahme der Aktienmehrheit nach Übernahmekampf

David Degen
Präsident david.degen@fcb.ch
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Chronologie

16.09.2019

BB verkauft DD 10% Aktien 
der FC Basel Holding AG, 
Parteien schliessen einen 

ABV

5.03.2021

DD übt Vorkaufsrecht 
aus

29.03.2021

Gesuch um superprovisorische 
Massnahme, VR-Sitzung 

betreffend Aktienübertragung, 
Zivilgericht Kt. Basel-Stadt 

verbietet BB 
Aktienübertragung

 

12.02.2021

BB verkauft seine 
Aktien an BDV und 
räumt DD 
Vorkaufsrecht ein

11.03.2021

DD übermittelt BB 
Finanzierungsnach-
weis

11.05.2021

Gemeinsame 
Medienkonferenz

10.05.2021

BB und DD einigen sich 
aussergerichtlich, BB 

überträgt seine Aktien 
an DD

12.04.2021

BB übt anlässlich VR-
Sitzung Drag-Along-

Recht aus
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Medienmitteilung
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Organisation FC Basel 

FC Basel Holding AG

FC Basel 1893 AG

75%

FC Basel 1893

25%

FC Basel 
Community AG
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Transfererträge als wichtige Einnahmequelle



13

Transfererträge als wichtige Einnahmequelle
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Grundlagen eines Transfers

- Professionelle Fussballspieler (Nicht-Amateur-Spieler) haben befristete Arbeitsverträge mit einer gewissen 
Laufzeit

- Bei einem Transfer eines Nicht-Amateur-Spielers (Profis) während der Laufzeit des Vertrags müssen sich die 
Klubs über eine Ablösesumme einigen

- Aufnehmender Club und abgebender Club

- Transferarten:

- Permanenter Transfer: Der aufnehmende Verein erwirbt die Registrierungsrechte des Spielers vom 
abgebenden Verein endgültig gegen Zahlung einer Ablösesumme (Transfergebühr). Der Spieler 
unterschreibt beim neuen Klub einen neuen Arbeitsvertrag. Falls der Spieler ablösefrei wechseln kann, 
erhält er oft ein Handgeld (Signing Fee)

- Leihe (Leihgebühr, oftmals mit Kaufoption verbunden, selten mit Kauflicht)

- Spielertausch (Swap-Deal), oftmals mit Verrechnung von Ablösesummen
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Ablauf eines Transfers

1. Interesse und Scouting (Identifizierung Spieler, Initiative kann von Spieler, Berater oder Club kommen, passt ein 
Spieler sportlich, finanziell und charakterlich?)

2. Verhandlungen zwischen dem abgebenden und aufnehmenden Club (Ablösesumme, Sell-on usw.)

3. Verhandlungen mit dem Spieler (aufnehmender Club verhandelt Arbeitsvertrag mit dem Spieler, meist unter 
Beizug des Agenten, Laufzeit, Lohn usw.)

4. Medizincheck 

5. Vertragsunterzeichnung 

6. Registrierung (FIFA TMS )

7. Medienmitteilung
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Regularien Transfer – FIFA (international)

- FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern RSTP:

- Transferregeln

- Transferfenster

- Ausbildungsentschädigung und Solidaritätsbeitrag

- Schutz Minderjähriger

- Internationale Transfers von Profispielern müssen verpflichtend über das Transfer Matching System (TMS) abgewickelt werden. Sowohl der 
abgebende als auch der aufnehmende Verein müssen alle relevanten Details (Vertragsdaten, Transfergebühren etc.) im System eingeben, die 
übereinstimmen müssen, damit der Internationale Freigabeschein (ITC) erteilt werden kann.

- TPO

- FIFA Football Agent Regulations (teilweise umstritten):

- FIFA-Lizenz

- die Höhe der zulässigen Provisionen (Caps, die Höhe der Agentengebühren ist prozentual auf Basis der Spielervergütung oder der 
Transfersumme begrenzt, um überhöhte Zahlungen zu verhindern) 

- Die Agentengebühren sollen über das FIFA Clearing House abgewickelt werden, um die Transparenz der Geldflüsse zu erhöhen.

- Umgang mit Iks

- Schutz von Minderjährigen
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Regularien Transfer – UEFA (europäisch)

- Finanzielle Regulierung (Financial Fair Play / Financial Sustainability)

- FFP: Diese Regeln sollen sicherstellen, dass Klubs finanziell nachhaltig wirtschaften und grundsätzlich nicht mehr ausgeben als sie einnehmen 
(Break-Even-Regel).

- FSR: Die FSR beschränken die Ausgaben der Klubs für Transfers und Gehälter, um eine übermässige Verschuldung und instabile finanzielle 
Verhältnisse zu verhindern. Bei Verstössen drohen Sanktionen, die von Geldstrafen bis zum Ausschluss aus UEFA-Wettbewerben reichen 
können).

- Einfluss auf Kader und Finanzstruktur.

- Regeln zur Spielberechtigung in UEFA-Wettbewerben

- Lizenzierungsvorschriften

- Im Rahmen der UEFA-Klublizenzierung müssen Vereine verschiedene Kriterien erfüllen, um überhaupt an europäischen Wettbewerben 
teilnehmen zu dürfen. 

- Fällige Zahlungen: Klubs dürfen keine überfälligen Schulden (z.B. Transferzahlungen an andere Klubs oder Gehälter an Spieler) haben.

- Vertragsanforderungen: Es müssen schriftliche Verträge mit allen Profispielern vorliegen. Die Agentengebühren sollen über das FIFA Clearing 
House abgewickelt werden, um die Transparenz der Geldflüsse zu erhöhen.

Zusammenfassend: Die FIFA stellt das Grundgerüst für die rechtliche Abwicklung des Transfers bereit. Die UEFA reguliert die finanzielle 
Machbarkeit der Transfers für die europäischen Top-Klubs und die Spielberechtigung der Spieler in ihren Wettbewerben.
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Regularien Transfer - SFV

- Registrieren den Spieler bei der Liga/dem Verband und erteilen die Spielberechtigung

- Transferperioden

- Der Schweizerische Fussballverband (SFV) regelt die Transfers von Spielern innerhalb der Schweiz 
hauptsächlich über sein Wettspielreglement und für Nichtamateure in den höchsten Ligen über zusätzliche 
Reglemente der Swiss Football League (SFL).

- Die Regeln des SFV orientieren sich grundsätzlich am FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von 
Spielern (RSTS), welches global für internationale Transfers massgebend ist, und ergänzen dieses für den 
nationalen Betrieb.

- Der SFV legt die organisatorischen, zeitlichen und formalen Rahmenbedingungen für Spielerwechsel auf 
nationaler Ebene fest, während die finanziellen Entschädigungsmechanismen (wie Soli) in enger Anlehnung an 
die FIFA-Vorschriften geregelt sind.

- Zusätzlich: OR (Arbeitsrecht)
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Akteure

Spieler 
(Arbeitnehmer)

FIFA, UEFA, 
SFV

Fans, 
Medien Aufnehmen-

der  Club
(Käufer)

Anwälte

Familienan
gehörige

Abgebender 
Club

(Verkäufer)

Sportliche 
Führung der 

Clubs

Agenten 
(Vermittler)

Ausbildungsvereine
(Soli, 

Ausbildungsentschädigung)

Scouts
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Wichtigste Verträge

- Arbeitsvertrag (zwingende Vorlage des SFV, Vertragsdauer, Vertragsstrafen, Arbeit mit Vermittler, Lohn, Bonus, 
Bildrechte, Verhaltensregeln, Pflichten gegenüber Sponsoren, Residenzpflicht)

- Transfervertrag

- Leihvertrag

- Spielertauschvertrag 

- Hin- und Wegvermittlung

- Managementvertrag 

- Scoutingvertrag

- Factoringvertrag

- Mietverträge
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Transfervertrag 

- Bedingungen (Arbeitsvertrag kommt zustande, Medizintest, Arbeitsbewilligung, Freigabe)

- Transfer Fee (Fixe Transfer Fee, meist Ratenzahlungen), Bonuszahlungen (Tore, Spielzeit usw.)

- Ausstiegsklausel

- Sell-on

- Soli und Ausbildungsentschädigung

- Einwilligung des Spielers zum Wechsel

- Vertraulichkeit und Kommunikation

- Warranties/Zusicherungen (Rechte am Spieler, keine Dopingverstösse, keine Strafregistereinträge, keine 
Sanktionen, keine verschwiegenen Verletzungen und Krankheiten usw.)

- Schiedsklausel (CAS)



24



25

Hin- und Wegvermittlung 
- Hinvermittlung

- Der Vermittler führt FCB und den Spieler zusammen und versetzt FCB damit in die Lage, mit dem Spieler 
Vertragsverhandlungen führen zu können, die auf den Abschluss eines Arbeitsvertrages zwischen FCB und dem Spieler 
gerichtet sind.

- Provision (Prozentsatz am Jahresgehalt des Spielers oder Prozentsatz an Transfersumme)

- Gewährleistungen (SECO- und FIFA-Lizenz, keine Interessenkonflikte)

- Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

- Wegvermittlung 

- Der FCB beauftragt den Spielervermittler mit Wirksamwerden dieser Vereinbarung damit, einen Transfer des Spielers zu 
einem dritten Club zu vermitteln.

- Provision 
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Im Streitfall
- Meist Schiedsgerichtsbarkeit (Arbitration mit speziellen Regeln)

- SFV (nationale Transfers) und FIFA (internationale Transfers)

- Schlichtungskommission und die Agentenkammer für Streitigkeiten im Zusammenhang mit Spielertransfers, 
Vertragsstreitigkeiten und Agentenverträgen.

- Disziplinargericht (z.B. Möglichkeit eines Transfer Ban)

- Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne

- Schlichtungskommission und die Agentenkammer für Streitigkeiten im Zusammenhang mit Spielertransfers, 
Vertragsstreitigkeiten

- Weiterzug ans Bundesgericht (IPRG)

- Im Grundsatz keine aufschiebende Wirkung

- Sehr restriktiv (ordre public, Schiedsgericht unrichtig bestellt, Zuständigkeit überschritten, rechtliches Gehör 
verletzt)

- Überprüft das Urteil in der Sache grundsätzlich nicht mehr. 
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Grenzen der Vermutung der Richtigkeit des 
Schiedsrichter-berichts

Fussball, Emotionen, Sanktion

28. Mai 2026 GV des Aargauischen Juristenvereins 
Dr. iur. Susanne Küng (EY / FIFA Schiedsrichterassistentin)



Olympique des Alpes SA (OLA) und Barthélémy Constantin gegen Schweizerischer 
Fussballverband (SFV) 
TAS 2024/A/10820 
► Wortlaut des SR-Bericht:

„Nach dem Schlusspfiff im Kabinengang betitelte mich Barthélémy Constatin als Hurensohn. Sein Vater Christian Constatin 
sagte genervt: ‚Arrête Arbitrage!‘“

                                                                               

                                                     

NP 

(CH)

1. Instanz SFV: 
Kontroll- und 
Disziplinarkommission (KDK)

- Entscheid aufgrund des SR-
Berichts und ohne Anhörung

- 4 Spielsperren, CHF 400 Busse

- Entscheid im vereinfachten 
Verfahren

- Gesetzliche Grundlage:
- Rechtspflegeordnung
- Reglement über das 

Disziplinarverfahren der 
SFL

- Publikation des Entscheids via 
NIS und ersichtlich auf 
clubcorner.ch und football.ch

03.05.2024

2. Instanz SFV:
Rekursgericht (RG)

- Stellungnahmen wurden von 
der KDK und dem SR-Quartett 
eingeholt

- Stellungnahmen wurden den 
Berufungsklägern übermittelt

- Ohne ihnen eine weitere 
Stellungnahme bzw. eine 
Antwort darauf zu ermöglichen

- Abweisung des Rekurses und 
Bestätigung des Entscheids der 
KDK

22.08.2024

Tribunal Arbitral du Sport (TAS)

- Prüfung des Verfahrens und des 
Sachverhalts  keine materielle 
Prüfung

Rekurs Berufung 

11.07.2025



Entscheid des TAS – Verletzung des rechtlichen Gehörs

NP 

(CH)

Schiedsrichterbericht

- Vermutung der Richtigkeit   
TAS akzeptiert nur widerlegbare 
Vermutung

- SR-Bericht darf als starkes 
Beweismittel gelten, kann eine 
Tatsachengrundlage schaffen 
und das Verfahren 
beschleunigen

- Vermutung darf nicht faktisch 
unwiderlegbar werden. Beweis-
anträge müssen ernsthaft 
geprüft werden

1. Instanz 
Kontroll- und 
Disziplinarkommission 
(KDK)

- Keine Eröffnung  OLA und 
B. Constatin wurden vor der 
Sanktion nicht über die 
Einleitung des Verfahrens 
informiert

- Keine Anhörung  Keine 
Möglichkeit, sich vor der KDK 
zu äussern oder Beweise 
anzubieten

- Keine genügende 
Begründung  Publikation 
auf Website genügte nicht: 
Ort, Zeitpunkt und rechtliche 
Grundlage waren nicht 
hinreichend klar

- SR-Bericht war lückenhaft  
Unschärfen im SR-Bericht 
hätte 1. Instanz veranlassen 
müssen, eine Untersuchung 
einzuleiten

2. Instanz 
Rekursgericht (RG)

- Akteneinsicht  kein 
vollständiger Zugang zu den 
Akten der KDK

- Zeugen  Sieben Zeugen 
wurden wegen Nähe zum FC 
Sion pauschal abgelehnt

- Gegenbeweis  SRA wurden 
schriftlich befragt; B. Constatin 
durfte nicht wirksam replizieren

- Keine mündliche Verhandlung



Entscheid des TAS und seine Folgen

NP 

(CH)
Einstellung des Verfahrens 
durch den SFV 

- TAS-Schiedsspruch schwer 
nachvollziehbar und praktisch 
kaum umsetzbar

- FC Sion verlangte erneute 
Anhörung aller Zeugen

- SFV hätte neue Zeugen suchen 
müssen, die sich zu diesem 
Zeitpunkt im Tunnel 
aufgehalten haben 
(Journalisten, Fotografinnen, 
usw.)

- Ereignisse stammen aus 2024. 
B. Constatin hat bereits 2 der 4 
Spiele verbüsst

- Verfahrensökonomie (sehr hohe 
Kosten beim TAS und sehr 
grosser Zeitaufwand beim SFV)

Dispositiv TAS

- Gutheissung der Berufung 

- Aufhebung des Entscheids 
des Rekursgerichts

- Rückweisung an die 1. 
Instanz  allfällige 
ergänzende Instruktionen 
und neue Entscheidung

Anpassung der Praxis 

- Disziplinarverfahren (SFV):

 Verfahrensrechte werden 
künftig besser berücksichtigt
 Einführung letzte Möglichkeit 
zur Stellungnahme vor dem RG

- SR-Bericht:

Unterscheidung

Auf dem Spielfeld (gefilmt) 
Im Tunnel (nicht gefilmt)

Mehrere Zeugenaussagen 
berücksich-tigen (SR-Kollegen aus 
dem Quartett)

Möglichst präzise Angaben 
machen (Zeitpunkt, Ort, 
anwesende Zeugen, Identität des 
Täters, Verhalten, etc.)



Fragen?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Mul�-Club Ownership im interna�onalen 
Sport:
Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen

RA Remo Decur�ns, LL.M.

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Schweiz) GmbH, Zürich
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Was ist Mul�-Club Ownership?

=
Zwei oder mehr professionelle Sportclubs werden 
von derselben Eigentümerin (meist 
Investmen6irmen oder Staatsfonds) kontrolliert

Quelle: h�ps://medium.com/@brunoam/mco-101-why-is-mul#-club-ownership-exploding-
a4557def953e
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Wie verbreitet ist Mul�-Club Ownership?

Heute sind weltweit ca. 350 Fussballclubs Teil von Netzwerken

Beispiele in anderen Sportarten:

Formel 1: Red Bull Racing / Racing Bulls

Eishockey: Farmteam-System

Auch sportartenübergreifend

Quelle: h�ps://www.insideworldfootball.com/2025/08/01/fenway-sports-group-hone-poten#al-210m-getafe-acquisi#on/Quelle: h�ps://www.reddit.com/r/soccer/comments/1lnbigk/mul#club_ownership_in_2025_a_nonde.ni#ve_list/?tl=de
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Was ist die Idee hinter Mul�-Club Ownership?

B E I S P I E L

«Beförderung» von Trainer Liam Rosenior von Racing Strassburg zu Chelsea FC während 

laufender 2025-26 Saison

Quelle: h�ps://www.rue89strasbourg.com/dialogue-reprend-racing-assos-supporters-365841

01
Partnerklubs nutzen Synergien, tauschen Wissen, Spieler, 

ScouBng- und Leistungsdaten aus – und erhöhen so ihre 

Chancen auf sportlichen und kommerziellen Erfolg

02 ProEteure: Eigentümerinnen & Vereine an der Spitze 

des Netzwerks

03 Verlierer: oHmals Zuliefervereine im Netzwerk
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Weshalb ist Mul�-Club Ownership sportrechtlich relevant?

Bedenken hinsichtlich der Fairness und Integrität von SportweAbewerben

“
«Wenn Vereine unter gemeinsamer Kontrolle am selben We�bewerb 
teilnehmen, entsteht in der Ö9entlichkeit der Eindruck, dass ein 
Interessenkon;ikt vorliegt, der möglicherweise die Authen#zität der 
Ergebnisse beeinträch#gt.»

— Interna�onaler Sportgerichtshof in Lausanne (TAS), ENIC/UEFA Leiturteil aus 1999

Saudi Pro League

dem saudischen Staatsfonds PIF gehören 4 der 18 Teams 

(u.a. Ronaldos Al Nassr FC)

Na�onal Basketball League (Australia)

die Liga selbst sowie 3 der 10 Teams in dieser Liga gehören 

dem Immobilien-Milliardär Larry Kestelman

Exkurs: Mögliche Umgehung der UEFA Financial Fairplay Regeln  —  z.B. Savinho-Transfer zu Manchester City FC

Quelle: h�ps://www.mancity.com/news/mens/savinho-i-want-to-get-manchester-city-fans-on-their-feet-63856915
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Wie ist Mul�-Club Ownership im Verbandsrecht geregelt?

A r t .  7  A b s .  5  U E FA - S t a t u t e n

«Die Verbände stellen sicher, dass weder natürliche noch 
juris#sche Personen (inklusive Holding- und 
TochtergesellschaFen) die Kontrolle oder Ein;uss über mehr 
als einen ihrer Vereine ausüben, wenn damit die Integrität der 
Spiele oder We�bewerbe gefährdet sein könnte.»

Für UEFA-KlubweAbewerbe:

«Kein Club darf direkt oder indirekt Kontrolle oder 
entscheidenden Ein;uss über einen anderen Club haben, 
der im selben UEFA-Klubwe�bewerb spielt.»

Kein absolutes Verbot – konkrete Ausgestaltung variiert 
unter den Mitgliedsverbänden

Ro te  L i n i e
in einer naBonalen MeisterschaH können nicht zwei Teams der gleichen 

Eigentümerin gehören

D e u t s c h e  B u n d e s l i ga
besonders strikt mit der «50+1 Regel»

U S - S p o r t l i g e n
Analoge explizite Regeln

Ü b r i g e  S p o r t v e r b ä n d e
keine expliziten Regeln, nur allgemeines Verbot von InteressenkonNikten 

(z.B. beim Basketball-Weltverband FIBA, siehe Fall NaBonal Basketball 

League (Australia)
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Beispiele aktueller Entwicklungen

B L O C K I E R T

Die FIFA schloss 2025 den mexikanischen Club León von der Klub-

WeltmeisterschaH aus, da dieser dieselbe Eigentümerin hat wie der 

ebenfalls qualiEzierte CF Pachuca.

Crystal Palace wurde von der UEFA Europa League ausgeschlossen, weil 

Partnerklub Olympique Lyon sich ebenfalls qualiEziert hat.

Der Eigentümer John Textor ha�e noch versucht, Anteile zu veräussern. Dies 
erfolgte aber nicht rechtzei#g.

A B E R  A N D E R E  K O N S T E L L AT I O N E N  G I N G E N  D U R C H

Die Partnerclubs Manchester City FC und Girona FC durHen 2024/25 

beide in der UEFA CL spielen.

Lösung: Anteile in «blind trust» unter Aufsicht der UEFA-Finanzkontrollkammer.

Red Bull Salzburg und RB Leipzig spielen regelmässig beide in der UEFA 

CL.

Lösung: «wichBge strukturelle Anpassungen».
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Herausforderungen für die ZukunO

01 02
Wird weiter für ProEteure und Verlierer sorgen

03

Schwierige Rolle für Sportverbände: 

Schutz des fairen WeQbewerbs vs. Interesse an 

InnovaBon und Kapital (SBchwort: European 

Super League)

04

Absolutes Verbot nicht nöBg, aber wichBg sind 

einheitliche und explizite Regeln zur 

Verhinderung von negaBven Auswirkungen auf 

Fairness und Integrität

05

WichBg ist vor allem auch eine glaubwürdige 

Durchsetzung der Regeln durch Verbände und 

TAS

MulB-Club Ownership wird sich vermutlich weiter ausbreiten
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Counsel | AQorney at Law (Switzerland & New York)

Hegibachstrasse 1 | P.O. Box | 8032 Zurich | Switzerland

Direkt: +41 44 253 80 14 | Mobile: +41 79 403 29 61

remodecurBns@quinnemanuel.swiss

www.quinnemanuel.swiss
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